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Betreff: Entwurf der anlassbezogenen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 
im Zusammenhang mit der Bildung eines Teilstandortes der Anne-Frank-
Gesamtschule in Billerbeck 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis 

   Für (j) Gegen (n) Enth (E) 

1 Ausschuss für Schule, Soziales, 
Jugend und Sport 

17.10.2017    

2 Gemeinderat 09.11.2017    
 
in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja  x nein 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat nimmt den vom Büro Thomaßen Consult im Grobentwurf in der Sondersit-
zung des Ausschusses für Schule, Soziales, Jugend und Sport am 17.10.2017 vorgestellten 
und in der Sondersitzung des Rates in der Endfassung vorgelegten Entwurf zur anlassbezo-
genen Schulentwicklungsplanung im Zusammenhang mit der Bildung eines Teilstandortes 
der Anne-Frank-Gesamtschule in Billerbeck zur Kenntnis und beschließt, auf dieser Grund-
lage die Beteiligung der Nachbarkommunen gem. §  80 Abs. 4 Schulgesetz NRW durchzu-
führen.  
 
 
 
Begründung  
 
Das beauftragte Fachbüro Thomaßen aus Köln ist aktuell dabei, einen ersten Grobentwurf 
der anlassbezogenen Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Gemeinde Havix-
beck zu erarbeiten. Der Entwurf, der die Aspekte der Schülerentwicklungen und der Raum-
bedarfe beinhaltet, kann aus Zeitgründen erst in der Sondersitzung des Ausschusses für 
Schule, Soziales, Jugend und Sport, die am 17.10.2017 gemeinsam mit dem zuständigen 
Ausschuss in Billerbeck stattfindet, vorgestellt werden (der Entwurf für die Medienentwick-
lungsplanung wird aus Zeitgründen zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt). Die vorgestellten 
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Inhalte können diskutiert werden und es besteht die Möglichkeit, Anregungen bzw. Ände-
rungswünsche zu formulieren und zu konkretisieren. 
 
Auf der Grundlage der Ausschussempfehlungen wird die Bearbeitung des Planes bis zur 
Sondersitzung des Rates abgeschlossen werden. 
 
Die Gemeinde hat ihre Schulentwicklungsplanung nach den Vorschriften des Schulgesetzes 
mit den Nachbarkommunen abzustimmen. Damit die Schulträger, die im Rahmen eines ge-
meinsamen Gespräches am 21.09.2017 bereits mündlich informiert wurden, auch die Mög-
lichkeit haben, ihre Stellungnahmen entsprechend vorzubereiten, soll informell nach der 
Schulausschusssitzung bereits die schriftliche Information über die wesentlichen Planungs-
inhalte erfolgen. Nach dem Ratsbeschluss in der Sache am 9.11.2017 wird dann das formel-
le Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
 
Der Gemeinderat muss noch in diesem Jahr, und zwar in der letzten Sitzungsfolge, über die 
vorgebrachten Anregungen und Bedenken der Nachbarkommunen einen Beschluss fassen 
(vgl. auch meine Ausführungen in der Vorlage 091/2017) und letztlich auch den fortgeschrie-
benen Schulentwicklungsplan beschließen. Aus diesem Grunde ist in dieser sehr engen zeit-
lichen Taktung die Beratungsfolge durchzuführen; ich hoffe auf Ihr Verständnis. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
 
entfällt (erst mit der Umsetzung der Maßnahmen entstehen finanzielle Auswirkungen) 
 
 
 
 
 
 
Klaus Gromöller  
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